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Ordnungen der Regierung auf der anderen Seite
unter Bedrängung der Beamten durch Gewalt-
Maßregelungen — nur die eine Lösung finden: die

Abschiednahme seitens der Beamten. Auch heute
noch kann die Art und Weise, wie Schomburg

bequartiert werden sollte und sich dagegen schützte,
Anspruch auf Interesse machen.

Als er am zweiten Weihnachtstag durch die

 Gendarmerie die Meldung vom Einrücken bayerischer

Truppen erhielt, gab er sofort seine Junggesellen
wohnung im Gasthof auf, schaffte seine wenigen
Sachen in die Wohnung eines Freundes und begab
sich in sein Amtslokal zurück. Dort erschien Nach
mittags ein bayerischer Lieutenant, der ihm mit dem
Ausdruck persönlichen Bedauerns den Befehl des

Fürsten Leiningen zeigte, wonach er sich mit seiner
Abtheilung (es mögen etwa 30 Mann gewesen sein)
bei Schomburg auf so lange einzuquartieren habe,
bis dieser die Folgeleistung gegenüber den ihm
ertheilten Befehlen nachweisen würde. Schomburg
erklärte, er könne Folge nicht leisten, und müsse
die Ausführung der angedrohten Maßregeln ab
warten. Als ihn der Lieutenant darauf fragte, wo

denn Schomburgs Wohnung sei, erwiderte dieser, er
habe keine und wisse selbst nicht, wo er die Nacht

zubringen solle. Ter Offizier sprach unverhohlen
seine Achtung vor den Männern aus, die so fest an
ihrer Ueberzeugung hielten, obwohl er ja von der

Sache nichts verstehe, stellte sich voll Mitgefühl die
Lage der Familien dieser Männer vor und meinte
schließlich, „wenn er nicht schon zu dreien im Quartier

läge, möchte er Schomburg Halter bei sich selber
unterbringen". Man kam zum Schluß, daß der
wackere Lieutenant den Fall seinem Obersten zur

Entscheidung melden solle, und trennte sich freund
schaftlichst. Der Vorfall machte auf einen Schomburg
zur Unterstützung beigegebenen „gesinnungstüchtigen",
bald darauf verstorbenen Referendar einen solchen
Eindruck, daß er auf den abgehenden Offizier mit
der Bitte zustürzte, ihm die Hand drücken zu dürfen.

Schomburg fuhr noch in der Nacht mit Extrapost
nach Kassel, löste seinen dortigen Haushalt gleichfalls
auf, um nicht dort einer Bequartierung ausgesetzt zu
sein, und saß andern Morgens um 9 Uhr wieder

 am Landrathstisch zu Hofgeismar, als wenn nichts

vorgefallen wäre. Da er aber erfuhr, daß man

seine Verhaftung Plane, erbat er am 29. Dezember

1850 seinen Abschied, der ihm am 3. Januar 1851

gewährt wurde. Im Februar 1851 erhielt er von

der Hand eines lieben Freundes, des damals gefänglich

eingezogenen, später in Ausübung seines Berufes
auf einer Brandstelle umgekommenen Bürgermeisters
Henkel, aus dem Kastell einen Zettel, daß gegen ihn

ein kriegsgerichtliches Verfahren angeordnet sei, und
da die Gefangenen im Kastell gewöhnlich gut unter
richtet waren, so bewog ihn dies zunächst „ins
Auslands d. h. ins Eisenach'sche zu gehen, doch

kehrte er, da sich nichts bedenkliches zeigte, nach
einigen Wochen zurück. Versuche in anderen Staaten
eine Stellung zu finden, schlugen längere Zeit fehl,
er blieb deshalb zunächst in Kassel, wo er in den

Stadtrath und den Vorstand der lutherischen Kirche
gewählt wurde, und verfaßte auch die schriftliche
Vertheidigung des permanenten landständischen Aus
schusses vor dem Kriegsgericht, die unter dem Namen

 der amtlichen Vertheidiger eingereicht und später im
Fischer'schen Verlag gedruckt erschien.

Endlich tut Herbst desselben Jahres hatte Schomburg
das Glück, durch den Minister von Watzdorfs
empfohlen, von dem Großherzog von Sachsen als

vortragender Rath im Großherzoglich Sächsischen
Ministerium Anstellung zu finden, zunächst im
Finanzdepartement. Die abermalige Nothwendigkeit
in Gesetze und Verhältnisse sich neu einzuarbeiten,
nahm auch hier seine volle Arbeitskraft in Anspruch.
Gleichwohl fallen in diese Zeit seine Studien und
Vorschläge für eine Reform der Berggesetzgebung,
insbesondere des Bergrechts, welche sich als bahn
brechend der ungetheilten Anerkennung der ersten
Autoritäten Deutschlands und Oesterreichs in diesem
Fache, mit denen er in lebhafteren Verkehr trat, zu

erfreuen hatte. Es mag auf seine 1857 bei Voigt &amp;

Günther zu Leipzig erschienenen „Betrachtungen über
die neuere deutsche Berggesetzgebung" und die zahl
reichen Aufsätze in B r a ss e rt und Achenbach 's Zeit

schrift für Bergrecht verwiesen werden.
Mit dem Jahr 1866 trat Schomburg zur Ver

waltung des Innern über, zunächst als Bezirksdirektor,
 dann als vortragender Rath und zuletzt als Direktor
im Großherzoglichen Staats-Ministerum, aus welchem
er 1886 als Geheimer Staatsrath wegen Augen

leidens schied.
Wohl angesehen im Lande, durch dessen Vertrauen

auch hier mehrmals zum Abgeordneten gewählt,
geehrt durch vielfache Beweise der Anerkennung seitens
des Landesfürsten wie von außen, dürfte er sich in

seinem arbeitsvollen aber befriedigenden Berufsleben
glücklich fühlen und wohl sagen: „Dies verdanke ich
nun doch Hassenpflug und seinen Maßregelungen."

 Dr. H. H.

 Die Verehrer Franz Dingelstedt's werden sich
freuen, zu vernehmen, daß das Juliheft der „Deutschen
Rundschau" wieder eine Fortsetzung des vor

trefflichen Essays von Julius Rodenberg,
„F r a uz D in g elfte d t. Blätter aus seinem

Nachlaß" enthält. „Der Theaterintendant und
Freiherr" lautet die Überschrift des Artikels und

Julius Rodenberg behandelt diesmal zunächst die Zeit
der Wirksamkeit Dingelstedt's als Theaterintendant in
München, 1851—1857. Dingelstedt selbst schildert
diese Zeit in seinen „Münchener Bilderbogen", trotz
aller Bitterkeiten, die ihm dort widerfuhren, als die

glücklichste seines Lebens. Wir bedauern, heute


